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Straße
PLZ Ort
Körperschaftsteuerbescheid… vom… für X-GmbH
St.-Nr.: .../hier: Übertragung der Rechtsfigur des abgekürzten Vertragsweges auf Körperschaften - § 8b Abs. 2 KStG
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den oben genannten Bescheid lege ich hiermit form- und fristgerecht Einspruch ein und beantrage im Namen und in Vollmacht der Einspruchsführerin, 

den angefochtenen Körperschaftsteuerbescheid dahingehend zu ändern, dass das Einkommen um Betriebsausgaben in Höhe von ... € reduziert wird.    

Begründung:
Der angefochtene Körperschaftsteuerbescheid ist rechtswidrig und verletzt die Einspruchsführerin in ihren Rechten. 

Streitig ist der Abzug von Rechts- und Beratungskosten auf Ebene einer Einspruchsführerin, die anlässlich der Veräußerung einer Beteiligung an einer Enkelgesellschaft durch die Tochtergesellschaft der Einspruchsführerin entstanden sind. Zwischen der Einspruchsführerin und der Tochtergesellschaft besteht ein körperschaftsteuerliches Organschaftsverhältnis. Die Einspruchsführerin hatte in diesem Zusammenhang in eigenem Namen Beratungsleistungen an Dritte in Auftrag gegeben (Erstellung des Datenraums für Due Diligence Prüfung, Entwurf der Kaufverträge und die Begleitung der Vertragsverhandlungen), die ihr in Rechnung gestellt und von dieser auch gezahlt wurden. 
Zu Unrecht ist das Finanzamt davon ausgegangen, dass diese Aufwendungen der Tochtergesellschaft als veräußernder Gesellschaft zuzuordnen seien. Dem Abzug von Rechts- und Beratungskosten einer Kapitalgesellschaft anlässlich der Veräußerung einer Enkelgesellschaft durch die Tochtergesellschaft im Rahmen eines Organschaftsverhältnisses steht vielmehr weder § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG i. V. m. § 8b Abs. 2 oder Abs. 3 KStG oder die Figur des „abgekürzten Vertragsweges“ entgegen, noch liegt eine verdeckte Einlage vor (FG Düsseldorf, Urteil vom 26.2.2025, 7 K 1811/21 K; Rev. eingelegt, Az. des BFH: I R 7/25).

Im Hinblick auf das vorgenannte Revisionsverfahren gehe ich davon aus, dass das Einspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung durch den BFH zwangsweise ruht (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO). 


Mit freundlichen Grüßen
Steuerberater/-in
